
2. Änderungssatzung zur  
Satzung über die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen  

in Trägerschaft der Gemeinde Neukirchen/Pleiße (Betreuungssatzung für 
Kindertageseinrichtungen) (vom 23.09.2015)  

vom 26.01.2023 
 

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, in Verbindung mit dem 
Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Neukirchen/Pleiße am 26.01.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Änderungsbestimmungen 

 
 
§ 6 Öffnungszeiten wird wie folgt geändert:  

 

(2) Der Hort ist von Montag – Freitag (außer an Feiertagen) von 6:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.  

 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.02.2023 in Kraft.  
 
Neukirchen, den 26.01.2023 
 
 
 
Ines Liebald        Siegel  
Bürgermeisterin  

 


